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 Veröffentlicht am 10.06.1959

Norm

ABGB §1447 G

Rechtssatz

Abweisung der Klage, wenn die eingeklagte Leistung wegen des nun zu ihrer Bewirkung notwendigen Aufwandes

wirtschaftlich sinnlos und daher unerschwinglich (unzumutbar) geworden ist. Ist Beklagter für die Erbringung der

Leistung eingestanden, hat er das positive (Erfüllungsinteresse) Interesse zu leisten.
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